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§ 39 UEbG Übergangsbestimmungen
 UEbG - Übernahmegesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 16.08.2023

§ 39.

Ist am 20. Mai 2006 eine Aktiengesellschaft an einer österreichischen Börse zum amtlichen Handel oder zum

geregelten Freiverkehr sowie in einem oder mehreren anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft oder

in einem Vertragsstaat des EWR zum Handel auf einem geregelten Markt zugelassen, erfolgten diese Zulassungen

gleichzeitig und ist keiner dieser Staaten der Sitzstaat der Gesellschaft, so hat die Übernahmekommission gemeinsam

mit den Aufsichtsstellen der anderen betro9enen Mitgliedstaaten binnen vier Wochen festzulegen, welche

Aufsichtsstelle für die Beaufsichtigung von ö9entlichen Angeboten für diese Zielgesellschaft zuständig ist. Wird

innerhalb dieser Frist keine Aufsichtsstelle benannt, so hat die Aktiengesellschaft am ersten Handelstag nach Ablauf

dieser Frist mitzuteilen, welche der Aufsichtsstellen zuständig sein soll. Die Festlegung oder Mitteilung ist durch

Bekanntmachung im Amtsblatt zur Wiener Zeitung zu veröffentlichen.
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